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I.	 Allgemeines

	 Dieser Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß § 558c BGB für das Stadtge-
biet Neuss (Betrachtungszeitraum von 6 Jahren gemäß § 558 Abs. 2 S. 1 BGB). Die in der Tabelle in Ziffer III. 
zusammengefassten Mietwerte gelten nur für nicht preisgebundenen Wohnraum. Die angegebenen Mietwerte 
beziehen sich auf die Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten gemäß BetrKV) und sind in Euro pro m² Wohnfläche 
pro Monat angegeben. Mieterhöhungen können nach § 558a Abs. 2 Nr. 1 BGB mit diesem Mietspiegel begründet 
werden.

II. Vergleichskriterien

1. 	 Wohnlage 
Der weitaus überwiegende Teil des Neusser Wohnungsbestandes ist der mittleren Wohnlage zuzuordnen, d.h. 
es handelt sich um Wohnlagen ohne besondere Vor- und Nachteile. Für Wohnungen in guter bzw. einfacher 
Wohnlage ist ein Zu- bzw. Abschlag in Höhe von 10 % - ausgehend von den Werten der mittleren Wohnlage - ge-
rechtfertigt. Die Kriterien, die zur Annahme einer einfachen bzw. guten Wohnlage herangezogen werden können, 
sind nachstehend aufgeführt. Für die Anwendung müssen jedoch mehrere Kriterien vorliegen.

	 a)	� Die einfache Wohnlage ist gekennzeichnet durch eine überdurchschnittliche Geräusch- bzw. Geruchsbe-
lästigung oder eine andere kontinuierliche Beeinträchtigung, die zu einer erheblichen Minderung des Wohn-
wertes führt. Hierzu gehören auch das Fehlen von Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Schulen etc.) und 
schwache Verkehrsanbindungen. 

	 b)	� Die gute Wohnlage ist durch aufgelockerte Bebauung, Baumpflanzungen an Straßen bzw. Gärten, im We-
sentlichen nur Anliegerverkehr, gute Infrastruktur und gute Verkehrsanbindung gekennzeichnet.

2.	 Baujahr 
Der Wohnraum ist in folgende Baualtersklassen einzuordnen:

	 a) bis 1948 			   b) 1949 - 1959		  c) 1960 - 1974		  d) 1975 - 1984
	 e) 1985 - 1989		  f) 1990 - 1999		  g) 2000 - 2009		  h) 2010 - 2019		  i) ab 2020

3.	 Modernisierung
	 Wurden Wohnungen modernisiert, ist eine dem Modernisierungsgrad entsprechende Baualtersklasse zugrunde 

zu legen. Die Einstufung der Wohnung in eine jüngere Baualtersklasse ist dann gerechtfertigt, wenn die Woh-
nung durch Modernisierungsmaßnahmen so verbessert wurde, dass sie den Wohnungen einer jüngeren Baual-
tersklasse entspricht.

a)	 Vollmodernisierung
	 Bestandswohnungen können hinsichtlich des Baujahres auf das Jahr der Modernisierung verjüngt werden, falls 

umfassende Modernisierungen (Vollmodernisierung) vorgenommen wurden. Als umfassend ist eine Modernisie-
rung anzusehen, wenn der Bauaufwand mindestens einem Drittel der Kosten für eine vergleichbare Neubauwoh-
nung entspricht.

b)	 Teilmodernisierung
	 Eine Teilmodernisierung liegt vor, wenn mindestens vier der nachfolgenden Modernisierungsmaßnahmen durch-

geführt worden sind:

	 -	 Erneuerung der Heizungsanlage 
	 -	 Modernisierung des Badezimmers (Fliesen und Sanitärinstallationen)
	 -	 Verbesserung des Schall- oder Wärmeschutzes (z. B. Erneuerung der Fenster, Einbau von Rollläden)
	 -	 Nachträgliche Wärmeisolierung der Fassade (innen oder außen)
	 -	 Nachträgliche Wärmeisolierung des Daches, der obersten Geschossdecke oder der Kellerdecke
	 -	 Einbau einer neuzeitlichen Elektroanlage
	 -	 Erneuerung der Fußböden mit hochwertigen Materialien wie Echtholz, Stein- oder Textilbelag



	 -	� Wesentliche Verbesserung des Innenausbaus (z.B. Verbesserung des Zuschnitts, des Einbruchsschutzes, 
Reduzierung von Barrieren)

	 Für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete kann nach einer Teilmodernisierung die Baualtersklasse zu-
grunde gelegt werden, welche der Baualtersklasse vorangeht, in der die erste der vier Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt wurde. Im Rahmen eines Mieterhöhungsbegehrens wird darum gebeten, dass die vier Moder-
nisierungsmaßnahmen und der Zeitpunkt der ersten Maßnahme genannt werden.

c)	 Einzelmaßnahmen
	 Werden die Voraussetzungen für eine Teilmodernisierung nicht erreicht, erfolgt keine Anhebung der Baualters-

klasse. Durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen können jedoch innerhalb der Preisspanne der ursprüngli-
chen Baualtersklasse berücksichtigt werden.

4.	 Ausstattung, Beschaffenheit und Größe der Wohnung (soweit vom Vermieter erbracht)
	 Die angegebenen Mietwerte beziehen sich auf Wohnungen mit einem durchschnittlichen Wohnungszustand, ei-

ner Wohnfläche von 56 - 119 m², ausreichendem Nebenraum und Wohnungsabschluss. Als Wohnungsausstat-
tung wird eine Ausstattung mit Heizung, Badewanne oder Dusche und WC innerhalb der Wohnung unterstellt. Bei 
Abweichungen von diesem Standard müssen folgende Zu- und Abschläge berücksichtigt werden, wobei in der 
Regel vom Mittelwert auszugehen ist:

a)	 Zuschläge
	 - Wohnungen bis 30 m²	 20 %
	 - Wohnungen bis 40 m²	 15 %
	 - Wohnungen bis 50 m²	 10 %
	 - Wohnungen bis 55 m²	 5 %
	 - �Einfamilienhaus	 5 - 10 %
		�	  abhängig vom zusätzlichen Nutzungswert 

(z.B. Garage, Stellplatz, Garten, Zubehörräume gem. WoFlV)

	 - �übernormale Sanitärausstattung	 1 - 6 %
			�  bei folgenden Ausstattungsmerkmalen erfolgt ein Zuschlag von jeweils 1 % bis zu höchstens 6% 

Badewanne und separate Dusche 

bodengleiche/ebenerdige Dusche (ohne Schwelle) 

Gäste-WC 

2. Waschbecken 

Fenster im Badezimmer 

Sonstiges (z.B. Handtuchheizkörper)

	 - alleinige Gartennutzung in MFH	 5 %
	 - �Nutzung regenerativer Energien (z.B. Wärmepumpe, thermische Solaranlage)	 0,15 - 0,30 €/m²
			  abhängig von der Höhe eingesparter Betriebskosten

	 - Aufzug			  0,30 €/m²
	 - Türsprechanlage bis einschließlich Baualtersklasse 1960 - 1974	 0,05 €/m²

Weitere Zuschläge kommen u.a. in Betracht bei besonderen Nutzungsvorteilen. 

b)	  Abschläge (nicht anwendbar für Einfamilienhäuser)

	 - Wohnungen ab 120 m² in MFH	 5 %
	 - Wohnungen ab 140 m² in MFH	 10 %
	 - Untergeschosswohnungen (Souterrain)	 0 - 20 %
		�	  abhängig davon, inwiefern der Lagenachteil im Haus durch Lagervorteile kompensiert wird 

(z.B. ebenerdiger Gartenzugang oder direkte Verbindung mit der Erdgeschosswohnung)

	 - Fehlender Abstellraum außerhalb der Wohnung	 5 %
	 - Wohnungen ohne Beheizung	 2,00 €/m²
	 - Wohnungen ohne Bad/Dusche	 2,00 €/m²
	 - Wohnungen ohne zentrale Heizung und ohne Bad/Dusche	 3,30 €/m²

Weitere Abschläge kommen u.a. in Betracht für einen fehlenden Wohnungsabschluss.
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III. �Örtliche Vergleichsmieten in Neuss für die mittlere Wohnlage  
(gültig nur in Verbindung mit den Erläuterungen)

Baujahr Mietspanne Mittelwert

bis 1948 7,07 – 8,53 €/m² 7,80 €/m²

1949 – 1959 7,30 – 8,40 €/m² 7,85 €/m²

1960 – 1974 7,40 – 8,60 €/m² 8,00 €/m²

1975 – 1984 7,56 – 9,04 €/m² 8,30 €/m²

1985 – 1989 7,87 – 9,13 €/m² 8,50 €/m²

1990 – 1999 8,88 – 10,46 €/m² 9,67 €/m²

2000 – 2009 9,03 – 10,53 €/m² 9,78 €/m²

2010 – 2019 10,41 – 12,25 €/m² 11,33 €/m²

ab 2020 11,76 – 13,56 €/m² 12,66 €/m²


